
Benutzungsordnung der Bibliotheken Zollikon



Die Zolliker Bibliotheken bieten an zwei Standorten in Zollikon und in Zollikerberg ein 

vielfältiges Angebot für Gross und Klein. Gegen 30 000 Medien wie Bücher in deut-

scher, englischer, französischer und italienischer Sprache, Zeitschriften, Hörbücher, 

Musik-CDs, DVDs, Konsolen- und Gesellschaftsspiele können ausgeliehen werden. 

Durch den Anschluss an die Digitale Bibliothek Ostschweiz steht auch ein umfang-

reiches Angebot an elektronischen Medien wie e-books, e-audio, e-music, e-video 

und e-paper zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bibliothekskarte

Die Bibliotheken stehen allen Interessierten offen. Gegen Vorlage eines amtlichen 

Ausweises wird eine persönliche Bibliothekskarte, die von allen im gleichen Haushalt 

lebenden Personen gemeinsam genutzt werden kann, ausgestellt. Die Bibliothekskarte 

ist für beide Bibliotheken gültig und wird bei jeder Ausleihe, Verlängerung oder Reser-

vation benötigt. Namens- und Adressänderungen (auch E-Mail) sowie der Verlust der 

Bibliothekskarte sind umgehend zu melden.

Ausleihe

Medien können in unbeschränkter Anzahl ausgeliehen werden. DVDs und Konsolen-

spiele werden Jugendlichen erst ab dem 7. Schuljahr abgegeben.

Die Ausleihfristen betragen:

1 Woche für DVDs

4 Wochen für alle übrigen Medien

Herzlich willkommen in den Bibliotheken Zollikon



Reservationen 

Gegen eine Gebühr können Medien reserviert werden. Das Eintreffen wird angekündigt 

und die reservierten Medien stehen während einer Woche zum Abholen bereit. 

Gebühren 

Für Ausleihe und Reservation wird eine Gebühr erhoben, nach Ablauf der Ausleihfrist 

wird kostenpflichtig gemahnt (Ausnahme: DVDs). Die Gebühren richten sich nach dem 

Gebührentarif der Gemeinde Zollikon.

Sorgfalt / Haftung

Die ausgeliehenen Medien sind sorgfältig zu behandeln. Durch Verlust oder 

Beschädigung entstandene Kosten sind der Bibliothek zu vergüten. Für Schäden im 

Zusammenhang mit ausgeliehenen Medien lehnen die Bibliotheken jede Haftung ab. 

Ausschluss

Bei Verstoss gegen die Benutzungsordnung oder Störung des Bibliotheksbetriebs 

kann das Benutzungsrecht eingeschränkt werden. Im Wiederholungsfall kann das 

Benutzungsrecht befristet oder auf Dauer entzogen werden. 

Schlussbestimmung 

Die Benutzungsordnung gilt ab dem 1. Juli 2019 und ersetzt die frühere Version.

Benutzungsordnung: zollikon.ch

Katalog Bibliotheken: bibliotheken-zh.ch/zollikon_zollikerberg

Digitale Bibliothek: dibiost.ch
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Binzstrasse 10 

8125 Zollikerberg 

044 395 34 86 

bibiberg@zollikon.ch
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Dorfplatz

Rotfluhstrasse 96

8702 Zollikon

044 391 84 60 

bibidorf@zollikon.ch


